
SSC Prole rtums Das Leben spielt sich noch großenteils in dlichen Ea br b  zemeinschaft b, die vor der Entwurzelung bewahrt und den religiösenVWerten zugänglich macht Das Land will auch in Zukunft katholisch Jeiben. Eshat sıch einmütig ZUr Bekenntnisschule un ZUr konfessionellen Lehrerbildkannt An diesen Kıinrichtungen lassen dıe Saarländer nıcht rütteln. UuNs be-
Und doch zeichnen sıch auch der Saar ernste Gefahren für den Katholizismusab Da ist zunächst der Priestermangel. Gegenüber dem wachsenden KEınfluß desMarxismus müßten die Arbeiter und VOT aliem dıe Arbeiterjugend intensiver 1mGeist der kırchlichen Soziallehre geschult werden. Aber der Klerus ist durch dieSeelsorge angespannt, daß diese Schulung meıst nıcht übernehmen kann.
Hinzu kommt dıe Bedrohung durch den sıch greifenden Materıialismus undie Genußsucht. Die Zahl der Kinder nımmt ın ebenso bedenklichem Maße ab,W1€e die Sonntagsarbeit zunımmt. Ks zeigen sıch dıe Gefahren des Wohlstandes.Der aarländer ıst Leißig und SParsam., J1 rotz der schweren Arbeit ın Grube oderHütte opfert seinen Weierabend ur  Ö, den Bau eines Kigenheims oder dıe Bestel-lung des Feldes. Vielfach hılft dıe 198 Kamilie ZUSammen, das nötige Geldaufzubringen, Die Wirtschaft, begünstigt urc den natürlichen Reichtum desLandes un die Konjunktur, läuft auf vollen Touren. An der aar gibt es keineFlüchtlingsnot und keine mıt inr gekoppelte Arbeitslosigkeit. Politiker mögen miıtBefriedigung auf diese Tatsache hinweisen. Für den Christen haben S1E auch inebedenkliche Seite. Ks 168 eın Segen darauf, wenn Man sıch aQus einer alle —

gehenden Not heraushält. Hinter der Yassade des Wohlstandes kann e1nN unerfireu-hcher Materialismus heranwachsen, dessen aat eines Tages aufgehen wırd.
Kıne andere, ernste Gefahr darf nıcht verschwiegen werden: Als das aarlan:1935 unter internationaler Kontrolle TOTZ Aıtler sSeiIN Ja ast einmi]} Ug fürDeutschland abgab (Frankreich anerkannte diesen Entscheid ın fairer W eise),da nutzftie der Nationalsozialismus dieses Urc. die religiösen, kulturellen, Ver-

wandtschaftlichen un wıirtschaftlichen Bindungen der Saarländer bedingte ‚Ja
seinen verbrecherischen Zwecken. Diese Verfälschung des Volkswillens muÄßlste das
Saarland zZusammen mıt Deutschland zehn Jahre später bitter en

In den furchtbaren Notjahren ach 1945 rachte dann der wirtschaftliche An-schluß Frankreich spürbare Erleichterung. Kr wWwWäar derartig mıt dem Be-kenntnis ZUr®Cr christlichen Schule verbunden, daflß der gläubigen Bevölkerung Sarkeine andere Wahl übrig blieb Diese Koppelung erregite Volk viel Krbitterung,zumal, W16 die Geschichte Jehrt, wirtschaftliche Anschlüsse meıst politischen VOL-
anzugehen pflegen (Aus diesem Grund ehnten dıe Westmächte 1931 die Zoll-
unıon Deutschlands mıt Österreich aD.)

Für einen dritten Entscheid des Saarvolkes mu deshalb eine saubere AÄrennung
von Keligion un Politik auf beiden Seiten gefordert werden. ine Verquickung
Von religiösen un politischen nliegen muülste ur die Kıirche, und nıcht Nu  b 1m
Saarland, dıe schlimmsten Folgen haben Mit Rücksicht auf das Gewissen dürfte
auch nıcht miıt unklaren und zweıdeutigen Formulierungen ıne Entscheidung 56-ordert werden;: Sonst könnte sein, dafß dieser Raum, dessen Menschen au  N
christlicher Verantwortung für ein eiINIgES Kuropa eintreten, geradezu ıne
Sprengkammer i1m rückenbau dieses selben Kuropa wırd.

Der Kirche, die das Recht des Gewissens verte1digt, kann diese Hrage nıcht
gleichgültig SE1IN. Ihre Lehre und iıhr Glaube dürfen nıcht irgendwelchen politi-schen Zielen dienstbar emacht werden. Die Entscheidung der aar ist nıcht In
erstier Linie 1Ne wirtschgftliche‚ sondern eiıne menschliche.

Deutschßnd und i srael. AÄAm 27, September 1951 nahmen Westdeutschlaxid
Bundesregierung und Bundestag das Jüdische Neujahrsfest N Anlaß, den
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‘ ’Z<‘V3-i-tll';efriclv‘lt  ersten amtlichen Schritt zu lei‘r'iér Sühne gegenüiwér deni Staä‘i Israel u‘nfl>d;én“ J "ud‘en  auf der ganzen Welt zu tun. Unter dem Beifall der Abgeordneten aller Parteien  erklärte der Bundeskanzler Adenauer die Bereitwilligkeit des deutschen Volkes,  eine Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden zu versuchen. Zu diesem Zwecke  machte er das Angebot, deutsch-israelische Gespräche über eine moralische und  materielle Wiedergutmachung Deutschlands am jüdischen Volk zu eröffnen.  Nach mühevollen, fast sechs Monate währenden und zeitweilig stürmisch erreg-  ten Verhandlungen, auf die das kritische Auge der Weltöffentlichkeit gerichtet  war, ist am 10. September 1952 morgens 8 Uhr im Rathaus von Luxemburg das  Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel zur  beiderseitigen Zufriedenheit unterzeichnet worden. Die Unterzeichnung, für die  aus Sicherheitsgründen eine so ungewöhnliche Stunde gewählt worden war, er-  folgte durch Bundeskanzler Adenauer als Außenminister und den israelischen  Außenminister Mosche Scharett, und zwar in einem Zeremoniell der Verhaltenheit  ohne Ansprachen und ohne Händedruck. Das Abkommen ist ein staatsrechtlicher  Vertrag, der im wesentlichen die materielle Wiedergutmachung betrifft und  einerseits die von den Juden erlittenen Schäden, anderseits die finanzielle Lei-  stungsfähigkeit des verarmten Deutschlands berücksichtigt.  In dem Abkommen sichert die Bundesrepublik dem Staat Israel die Zahlung von  drei Milliarden DM in Sachwerten innerhalb von 12 bis 14 Jahren zu. Weitere  400 Millionen DM erhalten die jüdischen Weltorganisationen zur Unterstützung,  Eingliederung und Ansiedlung jüdischer Opfer des Nationalsozialismus; 50 Mil-  Jlionen DM wurden den durch diese Organisationen nicht vertretenen Juden zu-  erkannt. In einem dem Abkommen beigefügten Briefwechsel wird festgestellt,  daß die vom Staate Israel gegenüber der Bundesrepublik Deutschland geltend ge-  machte Forderung auf Entschädigung für Eingliederungskosten jüdischer Flücht-  linge mit dem Inkrafttreten des Abkommens als geregelt angesehen wird und daß  Israel gegen die Bundesrepublik keine weiteren Forderungen wegen der im Zu-  sammenhang mit der nationalsozialistischen Verfolgung entstandenen Schäden er-  heben wird. Der eigentliche Sinn des Abkommens liegt aber weniger in den ma-  teriellen Bestimmungen als vielmehr darin, daß Deutschland aus eigenem, freiem  Antrieb den Versuch unternommen hat, wenigstens einen Teil des materiellen  Schadens zu ersetzen, der den Juden durch die nationalsozialistische Ver-  folgung verursacht worden ist. Somit ist das Abkommen ein deutliches Zeichen,  daß in Deutschland wirklich ein neuer Geist herrscht. Das Abkommen, an dessen  Ratifizierung nicht zu zweifeln ist, wurde durchweg als eine Tat der Gerechtig-  keit und des Friedens begrüßt; allerdings erhoben die arabischen Staaten, die mit  Israel verfeindet sind, Einspruch, weil sie in ihm eine ihnen nachteilige Begünsti-  gung Israels sehen.  Der Vertrag mit Israel ist nur ein Anfang in dem Bemühen, die schwere Schuld  abzutragen, die der Nationalsozialismus durch seinen blinden und teuflischen  Rassenhaß dem deutschen Volke aufgebürdet hat. Materielle Entschädigungen  können natürlich auch beim aufrichtigsten Willen nicht auslöschen, was an  Schmähung und Vertreibung, an Enteignung und Folterung, an millionenfachem  Mord und unsagbarem Leid mit kaltblütiger Grausamkeit den Juden angetan wor-  den ist. Das Werk der Versöhnung braucht lange Zeit, bis die geschlagenen Wun-  den sich allmählich schließen. Das deutsche Volk muß sich bewußt bleiben, was  in seinem Namen jahrelang an Verbrechen begangen worden ist. Die furchtbaren  Geschehnisse nicht zu vergessen, ist eine Pflicht, die immer wieder auf Sühne  drängt. Die schwierigen und dringlichen Fragen psychologischer und moralischer  Art; die sich auf die Wiedergutmachung an die Juden beziehen, behandelt der  Professor für Moraltheologie an der kathol.-theol. Hochschule Freising, Dr. Ru-  138
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ersten amtlichen Schritt zu ‘einér ne gegenüber dem Staat Israel und d;an Ji1(ien
auf der anzen VWelt tun. Unter dem Beifall der Abgeordneten aller Parteien
erklärte der Bundeskanzler Adenauer dıe Bereitwillıgkeit des deutschen Volkes.
ıne Aussöhnung zwischen Deutschen un Juden FA versuchen. Ziu diesem Zwecke
machte das Angebot, deutsch-israelische Gespräche ..  ber eiıne moralische un
materielle Wiedergutmachung Deutschlands jüdischen Volk eröffnen.
ach mühevollen, fast sechs Monate währenden und zeıtweilıg stürmisch s  Y
ten Verhandlungen, qauf die das kritische Auge der Weltöffentlichkeit gerichtet
WärL, ıst 10 September 1952 MOrS SS Uhr 1mMm Rathaus VOo  am Luxemburg das
ommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland un dem Staat Israel ZUr

beiderseitigen Zufriedenheit unterzeichnet worden. Die Unterzeichnung, für die
ZUN Sicherheitsgründen ıne ungewöhnliche Stunde gewählt worden WAarLr,
Tolgte durch Bundeskanzler Adenauer als Aufßenminıster und den israelischen
Außenminiıster Mosche Scharett, un WAar in einem Zeremoniell der Verhaltenheit
ohne Ansprachen und ohne Händedruck DDas ommen ist ein staatsrechtlicher
Vertrag, der 1m wesentlichen dıe materielle Wiedergutmachung etrifft und
einerseıts diıe von den en erlıttenen Schäden, anderseıts die finanzielle Le1-
stungsfähigkeıt des verarmten Deutschlands berücksichtigt.

In dem ommen sichert die Bundesrepublik dem Staat Israel die Zahlung VOo

dreı Milharden ın Sachwerten innerhalh VOo 12 bis Jahren Z  ® eitere
400 Millionen erhalten die jüdischen Weltorganısationen ZULE Unterstützung,
Eingliederung un: Ansiedlung jüdischer pfer des Nationalsozialısmus: Mıl-
liıonen wurden den ur«c cdiıese Organisationen nıcht vertretenen en _

erkannt. In einem dem Abkommen beigefügten Briefwechsel WIT festgestellt,
da{fß cdie VOLN Staate Israel gegenüber der Bundesrepublik Deutschland geltend 56-
machte Forderung auf Entschädigung für Eingliederungskosten jüdischer Flücht-
linge miıt dem Inkrafttreten des Abkommens als geregelt angesehen wırd un dafß
Israel die Bundesrepublik keine weıteren Forderungen WwWeSCH der im Zu-
sammenhang mıt der nationalsozialistischen Verfolgung entstandenen Schäden
heben wird. Der eigentliche 1iınn des Abkommens 1eg aber wen1iger in den
terjellen Bestimmungen als vielmehr darın, daflß Deutschland aus eıgenem, freiem
Antrıeb den Versuch unternommen hat, wenıgstens einen Teil des materijellen
chadens ersetzen, der den en uUrc. cdıe nationalsozialistische Ver-
folgung verursacht worden ist. Somiıt ıst das Abkommen eın deutliches Zeichen.
da{fs ın Deutschland wirklıch eın eUeELr Geist herrscht. Das Abkommen, a dessen
Ratifizierung nicht zweıtfeln ist, wurde urchweg als ine 'Vat der Gerechtig-
keıt un des Friedens begrüßt; allerdings erhoben die arabischen Staaten, die mıt
Israel verfeindet sınd, Einspruch, weıl sıe ın ıhım ıne ihnen nachteilige Begünstı-
SuNs sraels sehen.

Der Vertrag mıiıt Israel ıst NUur eın  a Anfang iın dem Bemühen, dıe schwere Schuid
abzutragen, die der Nationalsozialısmus durch seinen Jlınden un teuflischen
Rassenhafßs dem deutschen aufgebürdet hat. Materielle Entschädigungen
können natürlich auch beım aufrichtigsten ıllen nıcht auslöschen, w as

Schmähung un Vertreibung; Enteignung und Folterung, millionenfachem
or un unsagbarem Leıd mıt kaltblütiger rausamkeıt den Juden angetan WOL-

den ist. Das Werk der Versöhnung braucht ange Zeıit, bis dıe geschlagenen Wun-
den S1C. allmählich schließen. Das deuische Volk mu sich ewußt leıben, w as

iın seinem Namen jahrelang Verbrechen egangen worden ist. Die furchtbaren
Geschehnisse nıcht VETSESSCH, ıst ine Pflicht, die immer wieder auf ne
drängt. Die schwierıgen und dringlichen Fragen psychologischer un moralischer
Art chie S1C. autf die Wiedergutmachung dıe en beziehen, behandelt der
Professor für Moraltheologie der kathol.-theol. Hochschule Freising, Dr Hu-
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Zeitbericht
pert Angermair, iın einem grundsätzliıchen Aufsatz 1n dem „Rundbrief zur För-
derung der Freundschafit zwischen dem Alten und dem Neuen Gottesvolk“ (Frei-
burg, Nr. VO. August Kr führt dort U, (Ao AuS5. 50 mMu der äaußeren
Wiedergutmachung ıne bestimmte innere Gesinnung zugrunde lıegen. Eine Ge-
SINNUNg der direkten ‚Reue” und ‚Buße‘ sollte inNnanl freilich NUur VOoO  —_ denen verlan-
SCH, die dabei ein persönliches Unrecht bereinigen haben Kür alle anderen
aber, die ur  . chie subjektiv Schuldigen stelivertretende ne leısten, ist wenigstens
cdıe rechte Einsicht ın che Gemütslage der einst abgrundtief Verachteten und
Geschmähten notwendig. Ks gehört ZU Demut e1INeESs Wiedererstattenden, daß
us der endlich erkannten Pflicht noch keine besonderen Rechte ableitet. Seine
Pflicht tun un! nıcht voreilig auf Gegenliebe warten, das älßt auch dem einst-
mals Beleidigten eıt ZUrLE Selbstentscheidung,. WwIie weıt Aem Beleidiger bereits
seelisch entgegenkommen wiıll der kann. Schließlich mu ß sich die Gerechtigkeit
ıne eıtlang bewähren., bevor in  b Liebe und Kriede darauf hbauen kann.  0.

Die Folgen des Prozesses G(Zalıler. Der .„„Fall Galilei“ ıst ın den etzten Tahren
öfters wıeder ın der Presse aufgetaucht. Viel dazu beigetragen hat Friedrich Des-
SAUGCTS bekanntes Buch „Der Hall Gahile1 und WIP  . 1951 ıst bereıits dıe drıtte Auf{-.
lage erschienen. Dessauer untersucht ın diesem Buche u die Folgen, welche dıe
Verurteilung dieses Gelehrten uUurc die Kırche gehabt hat.

ach Dessauer ergab sıch AUS der Strenge der Kırche den großben Phy-
siker Galilei ıne ahre ragödie des Abendlandes idhıe naturwissenschaftlichen
Forschungen hinfort verdächtig Argwohn auf der einen Seıite, Kurcht VOrT

dem Schicksal Galileis autf der anderen drosselten den Forschungseifer autf die-
SC} Gebiete unter den Katholiken ab Dieser Umstand entschıed wesentliıch mıt,
da{fs Rom un! talıen ihre geistig-kulturell-wissenschaftliche Vorrangstellung ın
Kuropa verloren. IDıie nördlich gelegenen Völker übernahmen ihr Erbe Schließlich
öste S1C. dıe Wissenschaft überhaupt aus der überlieferten christlichen Kultur
heraus un! verfiel der VWeltlichkeıit. Kın Rılß tat sich auf Glaube un ‘Wissenwurden Heinden. ott wWar nicht mehr ın der Natur.

In lesenswerten Kandglossen ZU Buche Dessauers schränkt Grasso S. J. ın
der „Civılta Cattohca® (6. Sept. 1952, S. 520 {f.) e Tragweite der Galileıi-Pro-

erheblich 1n. Kr weıst darauftf hin, da auch unabhängıg VOIIL Fali Galıle1
1N€e mächtige Geistesströmung Z Unglauben und Neuheidentum hindrängte. Be-
reıts die enalssance hatte eın doppeltes Gesicht gab ıne christliche un 1ine
heidnisch ausgerichtete Wiederbelebung der antıken Bıldung Diese letzte wıirkte
auch unabhängig VOo  — der Verurteiulung alıleıs weıter.

uch Grasso ist der Ansicht, da{fls sıch talien iın der zweıten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts 1m kulturellen Verfall befinde. „Aber WIT vermögen nıcht sehen, w as

dieser Verfall mıt dem Fall Galıle1 tun habe Sowohl 1m Leben der einzelnen
als auch ın der Geschichte der Völker wechseln die Glanzzeiten miıt den Nieder-
gangszeıten ab Und keıin Volk I3 eine gewaltige kulturelle Anstrengung ange
durch.“‘ Ks herrscht auch 1m geistigen Leben der Völker eın Gesetz der Gezeıten,
und talien macht davon eine Ausnahme. Einen nachtelıligen Kinflulß schreibt
Grassp auch dem Umstand ZU, dais talıen 1m Jahrhundert einen groben Teıl
selner politischen Kreiheit verloren hatte ‚„„Italiens Kultur begann miıt der Freiheit
der städtischen Gemeinwesen aufzublühen und endete mıiıt der Unterwerfung unter
die KFremdherrschaft, die 1m Baroeckzeitalter iıhren Höhepunkt erreichte.“

Wenn Galileis Verurteilung 1m geistigen Absınken taliens 1N€e bedeutendere
Kolle gespielt hätte, hätte cdieses logischerweise aut dıe Naturwissenschaften
beschränkt leiben MuUusSsen. Aber Tatsache 1st, da ß auych dıe K ilnste den Abstieg
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